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Teilrevision  kommunale  Nutztmgspianung
««kommunaler  Mehtwertausgleicti»
-  Genehmigung

Gemeinde  KilChberg

Massgebende

Unterlagen

Vorschriften  der  Bau-  und Zonenordnung  (BZO)  vom  11.  -Mär,ä 2021'

Bericht  nach  Art.  47 RPV  (inkl.  Bericht  zu den Einwendungen)  vom  11, März  2021

Sachverhalt

Anlass.und  Zielsetzung  NaCh Atat. 5 AbS. 5 deS Raumplanungsgeseizes  (RPG)  5aben  dte Kantone  den  Ausgle!ch
der  P)anung  VOn Planungsvor-  und -nachteilen  zu regeln.  Der  Kantonsrat  hat  am 28. Oktober  2fü  9 das

Mehryrertausgleichsgesetz  (MAG)  verabschiedet.  Die dazugefü5rige  Mehrwertausgleichs-

verordnung  (MAV)  wurde  am 30. September  2020  vom  Regierungsrat  beschiossen.  Das

wMeArGdeunnddied'VeoMrgAaVbesnnddeasm!PGJaanuufakra2n0to2n1a'lnerKErabfe'ngee'uremIgeneseMtzftduenmd dMieAGenutsnpdredcehreMnAdeV
Rechtsgrundlage  für  die kommunale  Umsetzung  geschaffen.  Gegenstand  der  vorliegen-

den Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (B4'0)  sind% neue Vorschriften in der Bauord-
nung,  welföe  den Mehrwertausgleich  auf kommunaler  Stufe  regeln  und sicherstellen,
dass  die Erträge  aus  den Mehnuertabgaben  in einen  kommunalen  Mehrwertausgleichs-
fonds  fliessen.  Insbesondere  müssen  eine  Freifläche  von 1200  m2 bis 2000  m2 und ein
Abgabesatz  von höchstens  40%  festgelegt  werden  (§ 19  Abs.  2 und 3 MAG).

Festsetzung  Die Geme!ndeversammlung  KilChberg  SetZfe mif  Beschluss  vom  22. JLjni 202j  die  Teilre-
vision  der  kommuna1en  Nutzungsplanung  «<kommunaler  Mehnuertausgleich»  fest.  Gegen
diesen  Besch1uss  wurden  gernäss  Rechtskraftbescheinigung  des  Bezirksrats  Horgen  vom
27.'August  2021 keinp  RechtsrnitteI  eingelegt.  Mit ächreiben  vom  18. Februar  2022  er-
sucht  die Gemeinde  Kilchberg  um Genehmigung  der  Vorlage.

Entvägungen

A.  Formelle  Prüfung

Die massgebenden  Unterlagen  sind  vollständig



ffi:Hudirektion

B.  Materielle  Prüfung

Zusammenfassungder  Art. 15.1 BZO  legtfest,  dass  auf Planungsvorteilen,  die durch  Auf-  oder  Umzonungen  ent-

Vorlage  stehen,  eine  Mehertabgabe  im Sinne  von § 19 MAG  erhoben  wird.

Gemäss  Art. 15.1 BZO  beträgt  die nach  § 19  Abs,  2 MAG  vom  Mehrwertausgleich  be-

freite  Freifläche  2000  m2.

Art. 15.1 BZO  legt  die kommunale  Mehrwertabgabe  auf  30%  des  um 1 00'OOO Fr. gekürz-

ten Mehiwerts  fest.

Art. 15.2  BZO,gibt  vor,  dass  die Erträge  aus  den Mehrwertabgaben  in den kommunalen

Mehrwertausgleichsfonds  fliessen  und nach  Massgabe  des  Fondsreglements  verwendet

werden.

Ergebnis  der  Die oben  genannten  Bestimmungen  entsprechen  den vom  Amt  für  Raumentwicktung

Genehmigungsprüfung  (ARE)  im lnformationsschreiben  vom  12. Fet)ruar  2020  an d!e Geme!nden  formu1ierten

Musterbestimmungen  und die Festlegung  der  Freigrenze  und des  Abgabesatzes  stimmen

mit den Vorgaben  von  § 19 Abs.  2 und 3 MAG  überein.  n der  Vorprüfung  des  ARE  vom

17,  März  2021 wurde  einzig  ein Anderungsantrag  zum  Erläuterungsbericht  gestellt.  1n den

GenehmigungsunterIagen  wurde  dieser  Änderungsantrag  umgesetzt.

C.  Ergebnis

Die Vorlage  erweist  sich  im E:rgebnis  als rechtmässig,  zweckmässig  sowie  angemessen

und kann  genehmigt  werden  (§ 5 Abs.  1 PBG).  Die Gemeinde  Kilchberg  ist durch  die Ge-

nehmigung  nicht  beschwert.  Gegen  die genehmigten  Festlegungen  steht  weiteren  be-

troffenen  Privaten  und Verbänden  der  Rekurs  offen  (§§ 338a  f. PBG).  Gemäss  § 5 Abs.  3

PBG  ist der  Genehmigungsentscheid  von der  Gemeinde  Kilctqberg  zusammen  mit dem

'geprüften  Akt  samt  Rechtsmittelbelehrung  zu veröffentlichen  und aufzulegen.

Die  Baudirektion  verfügt:

I. Die Teilrevision  der  kommunaen  Nutzungsplanung  «kommunaler  Mehrwertaus-

gleich»,  welche  die Gemeindeversammlung  Kilchberg  mit Beschluss  vom

22. Juni  2021 festgesetzt  hat, wird  genehmigt.

ll.  Die Gemeinde  Kilchberg  wird  eingeladen

Dispositiv  l sowie  den kommunalen  Beschluss  samt  RechtsmittelbeIehrung  zu ver-

öffentlichen;

diese  Verfügung  zusammen  mit der  kommunalen  P)anung  aufzu)egen;

nach  Rechtskraft  die Inkraftsetzung  zu veröffentlichen  und diese  dem  Verwaltungs-

gericht,  dem  Baurekursgericht  und dem  Amt  für  Raumentwicklung  mit  Beleg  der

Pub)ikation  mitzuteifen;



i::a,udirektion

den  Kataster  der  öffentIich-rechtfichen  Eigentumsbeschränkungen  (ÖREB-Kataster)

nachführen  zu lassen.

HI. Mitteilung  an

Gemeinde  Kifchberg  (unter  Beifage  von  zwei  Dossiers)

Verwaltungsgericht  (unter  Beilage  von  einem  Dossier)

Baurekursgericht  (unter  Beilage  von  zwei  Dossiers)

Amt  fü-r Raumentwicklung  (unter  Beilage  von zwei  Dossiers)

Müller  Ingenieure  AG, Geerenstrasse  6, 8157  Dieisdorf

(Katasterbearbeiterorganisation)

VERSENDET AM - 4. MAl 2Ü22

Amt  für

Raumentwicklung

Für



Exemplar der Gemeinde

Bau- und Zonenordnung (BZO)
Tei I revision Mehrwertausg leich

8|P,'#FlUPf;u

Stand: 11. März 2021

Festgesetzt von der Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2021

Namens der Gemeindeversammlung

Der dent Der Gemeindeschreiber

Von der Baudirektion genehmigt am

Für die Baudirektion BDV - Nr

$,

oMll ZZ

8802 Kilchberg, Alte Landstrasse 1 1 0, Tel. 044716 31 11
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Anpassungen an der BZO

Die heute bestehenden Vorschriften der Bau- und Zonenordnung (BZO) von Kilchberg (Verfügung
ARE 3/2014 und ARE2210114) werden im Rahmen der Teilrevision zum Mehruvertausgleich nicht an-
gepasst. Neu gelten unabhängig der gültigen BZO die nachstehenden Vorschriften. Die Vorschriften
werden nach deren Erlass in die BZO integriert.

15 Mehrwertausgleich

15.1 Erhebung einer Mehnrertabgabe

Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen
entstehen, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von $ 19 des
Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG) erhoben.

Grundsatz

Die Freifläche gemäss $ 19 Abs. 2 MAG beträgt 2'000 m2 Freifläche

Die Mehrwertabgabe beträgt 30% des um CHF 100'000.00
gekürzten Mehrwerts.

Abgabesatz

15.2 Erträge
Die Erträge aus den Mehruvertabgaben fliessen in den
kommunalen Mehrwertausgleichsfonds und werden nach
Massgabe des Fondsreglements verwendet.

M e h rwe rta us g I ei c hsfon ds
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1. Ausgangslage 

1.1 Anlass der Teilrevision 

Das am 1. Mai 2014 in Kraft getretene revidierte Bundesgesetz über die 

Raumplanung (RPG) verlangt von den Kantonen, dass sie erhebliche pla-

nungsbedingte Vor- und Nachteile ausgleichen. Die Kantone sind gemäss 

Art. 5 RPG verpflichtet, einen angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- 

und Nachteile, die durch Planungen nach dem Raumplanungsgesetz entste-

hen, vorzusehen. Mit dem kantonalen Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) und 

der Mehrwertausgleichsverordnung (MAV) wird diese Vorgabe aus dem 

RPG im Kanton Zürich umgesetzt. Das MAG wurde am 28. Oktober 2019 

vom Zürcher Kantonsrat beschlossen. Die MAV wurde am 30. September 

vom Regierungsrat beschlossen. Beide Vorlagen treten am 1. Januar 2021 

in Kraft.  

Gemäss dem MAG erhalten die Gemeinden die Möglichkeit, eine kommu-

nale Mehrwertabgabe von bis zu 40 % auf Um- und Aufzonungen zu erhe-

ben. Damit diese erhoben werden kann, muss eine Grundlage in der Bau- 

und Zonenordnung (BZO) geschaffen werden.  

Neben der Erhebung einer Mehrwertabgabe mit dem ordentlichen Abgabe-

satz besteht gemäss MAG weiterhin die Möglichkeit, dass die Gemeinden 

die Mehrwertabgabe im Rahmen von städtebaulichen Verträgen regeln, 

etwa bei der Ausarbeitung von Gestaltungsplänen. Die Abgabe bei städte-

baulichen Verträgen kann von der ordentlichen Abgabe abweichen. Ab dem 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des MAG am 1. Januar 2021 ist dies nur noch 

möglich, wenn eine Grundlage dafür in der kommunalen BZO besteht.  

Mit der vorliegenden Teilrevision der BZO wird diese Grundlage geschaffen. 

Ziel der Teilrevision ist es, dass die Bestimmungen zur Erhebung der kom-

munalen Mehrwertabgabe möglichst rasch nach Inkrafttreten des MAG vor-

liegen. Die Mehrwertabgabe wird aus diesem Grund auch nicht in die anste-

hende Gesamtrevision der BZO integriert, sondern in der vorgezogenen Teil-

revision behandelt. Würde die Mehrwertabgabe erst mit der Gesamtrevision 

geregelt, könnte die Gemeinde in dieser Zeit keine Mehrwertabgabe erhe-

ben.  

 

1.2 Worum geht es bei der Mehrwertabgabe? 

Planungsmassnahmen wie Ein-, Auf- oder Umzonungen können für Grund-

stückseigentümer erhebliche Mehrwerte bewirken. Unter Mehrwert wird die 

Differenz zwischen dem Wert eines Grundstücks vor und nach der Planungs-

massnahme verstanden. Der Grund für die Erhöhung des Grundstückswerts 

ist, dass mit Ein-, Auf- oder Umzonungen die Nutzungsmöglichkeiten – und 

damit die erzielbaren Erträge – des Grundstücks verbessert werden. 

Regelung von Pla-
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Kommunaler Mehr-

wertausgleich auf 

Um- und Aufzonun-

gen 

Städtebauliche 

Verträge: Ab 2021 

Grundlage in BZO 

nötig 

Vorgezogene Teil-

revision zur Ge-

samtrevision 

Planungsmassnah-

men können 

Grundstückswert 

erhöhen 
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Die so ausgelösten Mehrwerte bzw. Planungsvorteile entstehen einzig auf-

grund von staatlichem Handeln. Gleichzeitig ziehen die Planungsmassnah-

men in der Regel Kosten für Erschliessung und andere öffentliche Infrastruk-

turen nach sich, die regelmässig von der öffentlichen Hand bezahlt werden. 

Mit der Mehrwertabgabe wird ein Teil des durch Ein-, Auf- oder Umzonung 

entstandenen Mehrwerts abgeschöpft. Die Grundeigentümerinnen und 

Grundeigentümer beteiligen sich so an den Kosten, die durch die Planungs-

massnahmen für die öffentliche Hand entstehen. Für die Verwendung der 

Erlöse aus der Mehrwertabgabe werden zweckgebundene Fonds eingerich-

tet.  

 

Abbildung 1 Planungsmassnahmen, die zu Mehrwerten führen (Quelle: Amt für Raumentwick-

lung Kanton Zürich, 2016) 

 

1.3 Planungsgegenstand 

Die BZO ist Teil der kommunalen Nutzungsplanung und bildet das wichtigste 

kommunale Instrument zur Steuerung der räumlichen Entwicklung, indem 

sie die zulässige Art und das Mass der Nutzung des Bodens ordnet. Damit 

setzt die Gemeinde mit der BZO ihre eigenen räumlichen Ziele sowie die 

übergeordneten Vorgaben in der Raumplanung grundeigentümerverbindlich 

um. Die BZO besteht aus dem Reglement und dem Zonenplan inklusive den 

dazugehörigen Ergänzungsplänen.  

Die Regelung der Mehrwertabgabe muss gemäss § 19 Abs. 1 MAG in der 

BZO erfolgen. Die vorliegende Teilrevision umfasst die Bestimmungen zum 

Abgabesatz, zur Freifläche - unter der kleinere Grundstücke von der Mehr-

wertabgabe befreit sind - sowie Bestimmungen zur Einrichtung des kommu-

nalen Mehrwertausgleichsfonds. Die Teilrevision beinhaltet nur neue Best-

immungen. Bestehende Bestimmungen der rechtskräftigen BZO werden 

nicht angepasst. Am Zonenplan sowie an den Ergänzungsplänen werden 

keine Anpassungen vorgenommen.  

Der erläuternde Bericht ist zwingender Bestandteil der BZO-Revision und 

richtet sich nach Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV). Der Bericht 

enthält ergänzende Informationen zu den Inhalten und dem Prozess der Ge-

samtrevision und dokumentiert die vorgenommenen Anpassungen.  

Neben den Anpassungen an der BZO muss ein Fondsreglement ausgear-

beitet, wo die Einzelheiten der Fondsverwaltung festgelegt werden. Das er-

wähnte Reglement ist planungsrechtlich nicht Bestandteil der vorliegenden 

Teilrevision der BZO, wurde aber zeitlich parallel dazu erarbeitet. Zuständig 

für den Erlass des Fondsreglements ist die Gemeindeversammlung. 
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1.4 Ziele der Teilrevision 

Das Ziel der Teilrevision der BZO ist es, die gesetzliche Grundlage zu schaf-

fen, um die Mehrwertabgabe in der Gemeinde Kilchberg einzuführen.  

1.5 Planungsprozess 

Das kantonale Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) sowie die kantonale Ver-

ordnung zum Mehrwertausgleich (MAV) bilden die Grundlage für die vorlie-

gende Teilrevision. Das MAG wurde am 28. Oktober 2019 durch den Kan-

tonsrat beschlossen. Die MAV wurde am 30. September 2020 vom Regie-

rungsrat beschlossen. Beide Grundlagen traten anfangs 2021 in Kraft treten.  

Damit die Grundlage in der BZO zur Erhebung der Mehrwertabgabe mög-

lichst rasch vorliegt, wird separat zur Gesamtrevision eine vorgezogene Teil-

revision der BZO durchzuführen (Gemeinderatsbeschluss-Nr. 2020-274).  

Die Mehrwertabgabe wurde in der Baukommission am 15. Juni 2020 und am 

24. August 2020 behandelt. Das Gremium diskutierte die Vorlage und gab 

dem Gemeinderat eine Empfehlung ab. Im Gemeinderat wurde anschlies-

send die Vorlage am 22. September 2020 und am 10. November 2020 in 

einem Beratungsgeschäft diskutiert. Der Gemeinderat verabschiedete den 

Teilrevisionsentwurf am 14. Dezember 2020 für die Anhörung und öffentliche 

Auflage sowie zur Vorprüfung durch den Kanton (Beschluss-Nr. 2020-280).  

Die Anhörung und öffentliche Auflage gemäss § 7 PBG fanden vom 18. De-

zember 2020 bis 15. Februar 2021 statt. Während der öffentlichen Auflage 

konnte sich jede und jeder zum Entwurf der Teilrevision äussern und Anträge 

zur Anpassung stellen. Zudem wurden die Nachbargemeinden und -städte 

sowie und die Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ) zur Stellung-

nahme eingeladen. Die kantonale Vorprüfung erfolgte parallel zur öffentli-

chen Auflage. 

Die Baukommission hat am 15. März 2021 der überarbeiteten BZO-Teilrevi-

sionsvorlage zugestimmt. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 16. 

März 2021 (Beschluss-Nr. 2021-69) die überarbeitete BZO-Teilrevisionsvor-

lage zuhanden der Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2021 verabschie-

det. Die Teilrevision wird der Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2021 zum 

Beschluss unterbreitet.  

Über das Ergebnis der Anhörung und öffentlichen Auflage gibt Kapitel 5 Aus-

kunft. Über die nicht berücksichtigten Änderungsanträge wird gesamthaft bei 

der Festsetzung der Planungsinstrumente durch die Gemeindeversammlung 

entschieden. Kapitel 5 gibt auch Auskunft über das Ergebnis der kantonalen 

Vorprüfung.  
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Diskussion und Entscheidfindung in der 
Baukommission und im Gemeinderat 

  
 

       

Erarbeitung BZO-Vorlage  
(inkl. Planungsbericht) 
 

 

 
        

Vorprüfung und öffentliche Auflage 
        

Auswertung und Überarbeitung  
BZO-Vorlage 

 
 

          

Beschluss Gemeinderat und RPK 
        

Festsetzung durch Gemeindeversammlung 
        

Publikation und öffentliche Auflage,  
Genehmigung durch Baudirektion 

 
 

      

Rechtsmittelverfahren und Inkraftsetzung 
        

Abbildung 2: Zeitplan BZO-Teilrevision 

1.6 Inhalt und Aufbau des erläuternden Berichts 

Der vorliegende erläuternde Bericht ist folgendermassen aufgebaut: Kapi-

tel 2 fasst die übergeordneten Anforderungen an den kommunalen Mehrwer-

tausgleich zusammen. Die neuen Bestimmungen in der BZO und die Erwä-

gungen dazu werden anschliessend summarisch in Kapitel 3 dokumentiert. 

Deren Auswirkungen hält das darauffolgende Kapitel 4 fest. In Kapitel 5 wer-

den die im Rahmen der öffentlichen Auflage und kantonalen Vorprüfung 

nicht berücksichtigten Einwendungen erläutert und die Begründung für die 

Ablehnung aufgeführt. 

2. Anforderungen an die Teilrevision 

2.1 Raumplanungsgesetz 

Art. 5 des Raumplanungsgesetztes (RPG) beauftragt die Kantone, erhebli-

che Vor- und Nachteile, die durch Planungen nach RPG entstehen, zu re-

geln. Mit der Revision des RPG 2014 wurde Art. 5 mit Mindestvorgaben 

(Art. 5 Abs. 1bis–1sexies RPG) ergänzt. Diese betreffen u.a. den Abgabe-

satz sowie die Verwendung der erhobenen Mittel.  

2.2 Mehrwertausgleichsgesetz 

Das MAG und die MAV halten die wesentlichen Rahmenbedingungen für die 

Regelung der Mehrwertabgabe in den Städten und Gemeinden des Kantons 

Zürich fest. Das am 28. Oktober 2019 durch den Kantonsrat verabschiedete 

Kapitelstruktur 

Vorgaben des RPG 

Kantonales Mehr-

wertausgleichsge-

setz 
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MAG sieht demnach zwei Arten der Mehrwertabgabe vor: die kantonale und 

die kommunale Mehrwertabgabe.  

Die kantonale Mehrwertabgabe wird nur auf Einzonungen und Umzonung 

einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen erhoben. Der Abgabesatz – 

also der Anteil des Grundstückmehrwerts, der abgeschöpft wird – beträgt 

20 %. Von der Abgabe befreit sind Mehrwerte unter Fr. 30'000. Der Erlös, 

der für den Kanton durch die Mehrwertabgabe entsteht, wird einem kanto-

nalen Mehrwertausgleichsfonds zugewiesen. Die kantonale Abgabe auf Ein-

zonungen gilt unabhängig davon, ob die Gemeinde eine kommunale Abgabe 

einführt. 

Die kommunale Mehrwertabgabe kann auf Aufzonungen und Umzonungen, 

welche nicht die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen betreffen, erhoben 

werden. Das MAG gewährt Städten und Gemeinden die Möglichkeit, eine 

Mehrwertabgabe von bis zu 40 % auf den um Fr. 100'000 reduzierten Mehr-

wert einzuführen (vgl. § 19 Abs. 3 MAG). Es steht den Gemeinden frei, auf 

die Einführung einer kommunalen Mehrwertabgabe zu verzichten. Der Erlös, 

der für die Gemeinden durch die Mehrwertabgabe entsteht, wird einem kom-

munalen Mehrwertausgleichsfonds zugewiesen.  

 

Abbildung 3 Prinzip der kommunalen Mehrwertabgabe im Kanton Zürich (Eigene Abbildung) 

Sofern die Gemeinden eine kommunale Mehrwertabgabe einführen, müssen 

sie gemäss § 19 Abs. 2 MAG eine minimale Grundstücksgrösse (Schwellen-

wert) festlegen, ab der die Mehrwertabgabe erhoben wird. Die minimale 

Grundstücksgrösse kann zwischen 1200 m2 und 2000 m2 betragen. Ist eine 

Grundstücksfläche, die auf- oder umgezont wird, geringer als die in der BZO 

bezeichnete minimale Grundstücksgrösse, so ist das Grundstück grundsätz-

lich von der Mehrwertabgabe befreit.  

Die Befreiung von der Mehrwertabgabe für Grundstücke unterhalb der mini-

malen Grundstücksfläche gilt allerdings nur, wenn der Mehrwert geringer ist 

als Fr. 250'000. Ist der Mehrwert grösser als Fr. 250'000, so müssen auch 

Grundstücke, die kleiner als die minimale Grundstücksgrösse sind, eine 

Mehrwertabgabe entrichten. Dabei ist der effektive Mehrwert relevant und 
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nicht der um Fr. 100'000 reduzierte Mehrwert. Der Abzug von Fr. 100'000 

hat also keinen Einfluss auf die Beurteilung, ob die Grenze von Fr. 250'000 

erreicht wird oder nicht. 

 

 

Abbildung 4 Funktionsweise des Schwellenwerts und der Mehrwertgrenze von Fr. 250'000 (Ei-

gene Abbildung) 

Neben der Erhebung einer Mehrwertabgabe mit dem ordentlichen Abgabe-

satz besteht gemäss MAG weiterhin die Möglichkeit, dass die Gemeinden 

die Mehrwertabgabe im Rahmen von städtebaulichen Verträgen regeln, 

etwa bei der Ausarbeitung von Gestaltungsplänen. Die Abgabe bei städte-

baulichen Verträgen kann von der ordentlichen Abgabe abweichen, nach § 8 

MAV muss der Planungsbericht jedoch die dem städtebaulichen Vertrag zu-

grunde liegenden Planungsmassnahmen zwingend eine Aussage zum er-

warteten Mehrwert enthalten. Gemäss § 19 Abs. 6 MAG ist ein vertraglicher 

Ausgleich nur anstelle der Abgabe zulässig. Das heisst, dass wenn es zu 

keiner Einigung zwischen den Vertragspartnern kommt, eine ordentliche Ab-

gabe geleistet werden muss. Die «Rückfallebene» der ordentlichen Abgabe 

anstelle eines städtebaulichen Vertrags steht beiden Vertragsparteien offen.  

2.3 Mehrwertausgleichsverordnung 

Die Mehrwertausgleichsverordnung (MAV) enthält die Ausführungsbestim-

mungen zum MAG. Die Verordnung regelt u. a. die Bemessung, die Festset-

zung und den Bezug des Mehrwerts, den kantonalen sowie den kommunalen 

Mehrwertausgleichsfonds, die Wirkungskontrolle und die Supportprozesse. 

Ein wichtiger Aspekt, der in der MAV geregelt wird, betrifft die Verwendung 

der durch die kommunale Mehrwertabgabe entstandenen Erträge. Diese 

fliessen in den kommunalen Fonds. Sie sind für kommunale Planungsmass-

nahmen gemäss Art. 3 Abs. 3 RPG zu verwenden. Sie sollen in erster Linie 

für eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen und demzufolge für 

Massnahmen im Siedlungsgebiet eingesetzt werden. Aus diesem Grund sind 

keine Beiträge an Massnahmen zur Aufwertung der Landschaft vorgesehen.  

Mögliche Verwendungszwecke sind zum Beispiel Massnahmen für die Ge-

staltung des öffentlichen Raums (Erstellung, Gestaltung und Ausstattung 

von Freiräumen) sowie für die Verbesserung der Zugänglichkeit zu den ÖV-

Haltestellen und zu öffentlichen Einrichtungen mit Rad- und Fusswegen. Mit 
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den kommunalen Fondsmittel können auch soziale Infrastrukturen (z. B. 

Quartiertreffpunkte oder ausserschulische Einrichtungen) finanziert werden, 

die nicht der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Die Mittel aus dem kom-

munalen Fonds können ebenfalls für die Verbesserung des Lokalklimas und 

der Bau- und Planungskultur sowie für Überdeckungen von Verkehrsinfra-

strukturen verwendet werden. Die Einzelheiten zur Fondsverwaltung werden 

in den kommunalen Fondsreglementen geregelt. 

3. Die Anpassungen der Bau- und Zonenordnung 

3.1 Erhebung einer Mehrwertabgabe 

Die Regelungen zum Mehrwertausgleich werden nach Festsetzung in der 

BZO, voraussichtlich in einem neuen Abschnitt, ergänzt. Die Nummerierung 

wird entsprechend angepasst.  

In der neuen Ziffer 15.1 BZO wird festgehalten, dass auf Grundlage von § 19 

des Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG) eine Mehrwertabgabe erhoben 

wird. Die Abgabe beträgt 30 % des um Fr. 100’000 gekürzten Mehrwerts. 

Die Kürzung um Fr. 100'000 ist durch das MAG vorgegeben und kann nicht 

verändert werden.  

Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG wird auf 2’000 m2 festgesetzt. Dabei 

handelt es sich um die höchstmögliche Freigrenze, die gemäss MAG vorge-

sehen ist. Sofern ein Grundstück kleiner als 2'000 m2 ist und der durch die 

Um- oder Aufzonung ausgelöste Mehrwert (vor Abzug der Fr. 100'000) klei-

ner als Fr. 250'000 ist, wird keine Mehrwertabgabe erhoben.  

Es gilt für alle Gemeindegebiete dieselbe Freifläche. Ebenso ist der Abga-

besatz auf allen Grundstücken, auf denen eine Mehrwertabgabe erhoben 

wird, gleich. Eine einzelfall- oder gebietsweise Festlegung des Abgabesat-

zes oder der Freifläche ist nicht zulässig.  

Nach wie vor besteht gemäss MAG die Möglichkeit, dass die Gemeinden die 

Mehrwertabgabe im Rahmen von städtebaulichen Verträgen regeln. Eine 

Bestimmung dazu in der BZO ist nicht nötig. Die Gemeinde Kilchberg wird in 

Zukunft städtebauliche Verträge mit Investoren sowie mit Grundeigentüme-

rinnen und Grundeigentümern aushandeln, wenn dies sinnvoll ist. Das kann 

vor allem bei grösseren Arealentwicklungen, wo Gestaltungspläne ausgear-

beitet werden, der Fall sein. Städtebauliche Verträge ermöglichen, dass die 

spezifischen Aspekte einer Projektentwicklung (Erstellung der Erschlies-

sung, Landabtretungen, Dienstbarkeiten etc.) berücksichtigt werden können. 

Bei gebietsweisen Auf- oder Umzonungen ist es dagegen nicht sinnvoll, mit 

sämtlichen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern einzeln Verträge 

auszuhandeln.  

Grundsätzlich gilt bei städtebaulichen Verträgen der gleiche Abgabesatz wie 

bei der ordentlichen Abgabe. § 19 Abs. 6 MAG hält aber fest, dass der Aus-

gleich von der aufgrund des Mehrwerts geschuldeten Abgabe abweichen 

kann. Ebenso können andere Vereinbarungen zur Kostenteilung der Mehr-

wertschätzung getroffen werden (vgl. §§ 12ff. MAV). Bedingung dafür ist die 
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Einigung zwischen den Vertragspartnern. Falls keine Einigung erzielt wer-

den kann, so wird eine ordentliche Mehrwertabgabe erhoben.  

3.2 Erwägungen 

Im Falle eines Verzichts auf die Abgabe könnten die Grundeigentümer über 

den vollen staatlich verursachten Planungsmehrwert verfügen. Demgegen-

über steht, dass eine qualitativ hochwertige Innenentwicklung mit hohen 

Kosten für die Gemeinde verbunden ist. Durch die Einführung eines kommu-

nalen Mehrwertausgleichs tragen die vom Mehrwert profitierenden Grundei-

gentümerinnen und Grundeigentümer dazu bei, diese im Sinne des Verur-

sacherprinzips mitzutragen, da die Mittel zweckgebunden verwendet werden 

müssen. Gewisse Infrastrukturprojekte könnten aus dem Fonds gedeckt 

werden, die sonst vollumfänglich aus den allgemeinen Steuereinnahmen fi-

nanziert werden müssten. 

Mit einer raschen Einführung des kommunalen Mehrwertausgleichs kann 

Rechts- und Planungssicherheit geschaffen sowie die Gleichbehandlung al-

ler erreicht werden. Nur bei der Einführung eines kommunalen Mehrwertaus-

gleichs sind weiterhin städtebauliche Verträge möglich. Dies gibt der Ge-

meinde Spielraum, auch bei zukünftigen Projekten für alle Seiten gewinn-

bringende Verhandlungslösungen anzustreben.  

Abschätzungen zeigen, dass die zu erwartenden Mindererträge bei der 

Grundstücksgewinnsteuer marginal sind und dass diese durch die kommu-

nale Mehrwertabgabe mehr als kompensiert werden. Dies auch deshalb, 

weil substanzielle Erträge zu erwarten sind, die jedoch zeitlich verzögert ein-

treffen. 

Für die Schätzung, Bemessung, Aushandlung von Verträgen und die Fonds-

verwaltung werden Kosten anfallen, die dürften im Verhältnis zu den Erträ-

gen allerdings klein ausfallen. 

Aufgrund der hervorragenden stadtnahen Lage von Kilchberg ist auch nicht 

zu befürchten, dass das Interesse von Grundeigentümern und Investoren für 

Entwicklungen abnimmt.  

Insgesamt bietet die Einführung eines kommunalen Mehrwertausgleichs 

eine Chance für eine qualitätsvolle Innenentwicklung und eine faire Vertei-

lung der Kosten. 

Verschiedene Zürcher Gemeinden haben bereits oder sind im Prozess eine 

Mehrwertabgabe einzuführen. Städtisch orientierte Gemeinden wählen hohe 

Abgabesätze. 

Das Ressort Hochbau/Liegenschaften empfiehlt die Einführung einer kom-

munalen Mehrwertabgabe. Damit kann Rechtssicherheit erreicht und Gleich-

behandlung sichergestellt werden. Auch die Baukommission unterstützt eine 

Einführung grossmehrheitlich. Das Ressort Hochbau/Liegenschaften emp-

fiehlt einen hohen Satz anzuwenden. Grundeigentümer, die ohne ihr Zutun 

zu einem substanziellen Mehrwert gelangen, sollen verursachergerecht die 

Kosten für eine Innenentwicklung mittragen. Mit dem Fonds können raum-

planerische Projekt finanziert werden, was den Finanzbedarf aus dem allge-

meinen Haushalt schont. 
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3.3 Erträge 

Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen Mehr-

wertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreglements ver-

wendet. Die neue Ziffer 15.2 BZO schafft die gesetzliche Grundlage zur Ein-

richtung des Fonds. Die Verwendung der Mittel richtet sich nach Art.  3 Abs. 

3 RPG bzw. nach § 42 MAV. Die Verwendung der Mittel wird in einem Fonds-

reglement präzisiert. Sie muss aber innerhalb des gesetzlich vorgegebenen 

Rahmens liegen.  

Das Fondsreglement wurde in einem separaten Verfahren parallel zur Aus-

arbeitung der Teilrevision der BZO erarbeitet. Im Fondsreglement werden 

die Einzelheiten zur Fondsverwaltung präzisiert, u.a.: 

— Zuständigkeiten und Details des Mehrwertabgabeverfahrens  

— Zuständigkeit für Entnahmen aus dem Fonds 

— Verwaltung des Fonds 

Die Gemeindeversammlung (Legislative) ist zuständig für den Erlass des 

Fondsreglements. 

4. Auswirkungen der Teilrevision 

4.1 Ermittlung der Höhe der Mehrwertabgabe  

Die Höhe des Mehrwerts – also die Differenz des Landwerts vor und nach 

der Auf- oder Umzonung – und damit die Höhe der Mehrwertabgabe ist ab-

hängig von einer Vielzahl an Faktoren. Ein entscheidender Einfluss besteht 

darin, wie stark mit der Aufzonung die Nutzungsmöglichkeiten eines Grund-

stücks vergrössert werden.  

Die nachfolgende Rechnung zeigt am Beispiel einer fiktiven Aufzonung auf, 

wie sich die Nutzungsmöglichkeit eines durchschnittlich grossen Grund-

stücks erhöht, welche potenziellen Auswirkungen das auf den Landwert hat 

und wie sich daraus die Mehrwertabgabe errechnet. 
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 vor Aufzonung nach Aufzonung 

Zone W2/40% W3/55% 

Annahme Grundstücksgrösse 1’100 m2 1’100 m2 

Theoretische Erhöhung der vermiet-

baren Nutzfläche 

 + 15 % 

Schätzung Grundstückswert  

pro Quadratmeter 

Fr. 2'100 Fr. 2'400 

Mehrwert pro Quadratmeter  Fr. 300 

Mehrwert total  Fr. 330’000 

Mehrwertabgabe (30 % des um Fr. 

100'000 reduzierten Mehrwerts) 

 Fr. 69’000 

Tabelle 1: Vereinfachtes Berechnungsbeispiel einer Aufzonung von einer Wohnzone 

W2/40% zu einer Wohnzone W3/55% 

Das Beispiel zeigt, dass bei Aufzonungen ohne Nutzungsänderung davon 

ausgegangen werden kann, dass sich eine z. B. 15-prozentige Erhöhung der 

vermietbaren Nutzfläche auch in einer ca. 15-prozentigen Erhöhung des 

Grundstückswerts niederschlägt. Bei Umzonungen mit Nutzungsänderun-

gen ist die Berechnung des Landwerts bzw. der Mehrwerte jedoch stark ab-

hängig von den konkreten Nutzungen, die vor bzw. nach der Umzonung zu-

lässig sind. Grosse Mehrwerte resultieren vor allem bei einer Umzonung von 

einer reinen Gewerbezone in eine reine Wohnzone. 

Der Mehrwert von Grundstücken wird mittels Landpreismodellen, welche die 

Baudirektion den Gemeinden zur Verfügung stellt, ermittelt. Unter bestimm-

ten Voraussetzungen kann anstelle der Ermittlung mittels Landpreismodell 

eine individuelle Schätzung notwendig sein oder von den Grundeigentümern 

verlangt werden (vgl. § 12 MAV ff).  

4.2 Auswirkungen der Teilrevision für Grundeigentümer 

Mit der vorliegenden Teilrevision werden keine Auf- oder Umzonungen vor-

genommen. Entsprechend hat sie für die Grundeigentümerinnen und Grund-

eigentümer keine direkten Auswirkungen. Für alle Auf- und Umzonungen, 

die nach der vorliegenden Teilrevision vorgenommen werden, wird grund-

sätzlich eine Mehrwertabgabe erhoben.  

Das trifft insbesondere für die anstehende Gesamtrevision der Nutzungspla-

nung zu. Wird ein Grundstück im Rahmen der Gesamtrevision auf- oder 

umgezont, müssen die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer eine 

Mehrwertabgabe entrichten. Voraussetzung dafür ist, dass das Grundstück 

grösser als 2'000 m2 ist oder der durch die Auf- oder Umzonung entstandene 

Mehrwert grösser als Fr. 250'000 ist (vgl. Kapitel 2.2 und 3.1). Dasselbe gilt 

für alle weiteren zukünftigen Um- und Aufzonungen, also auch für solche, 

die bei der Erarbeitung von Gestaltungsplänen vorgenommen werden. 

Die Mehrwerte von zukünftigen Auf- und Umzonungen werden im Verlauf 

des jeweiligen Planungsverfahrens mithilfe der Landpreismodelle geschätzt 

(vgl. Kapitel 4.1). Die definitiven Mehrwerte für die einzelnen Grundstücke 

werden allerdings erst nach dem Erlass der Planungsmassnahme ermittelt. 
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Die Mehrwertbemessung wird den betroffenen Grundeigentümern und 

Grundeigentümerinnen während der Auflage des Genehmigungsentscheids 

des Kantons bekanntgegeben. Sobald die Planungsmassnahme in Kraft tr itt, 

wird die Mehrwertabgabe pro Grundstück verfügt. Die Mehrwertabgabe 

muss allerdings erst dann entrichtet werden, wenn das Grundstück überbaut 

wird. Geringfügige bauliche Massnahmen, Sanierungen sowie Veräusserun-

gen lösen gemäss § 21 MAV die Fälligkeit nicht aus. Ebenso ist in §10 Abs. 

3 MAG explizit geregelt, dass Eigentümerwechsel durch Erbgang (Erbfolge, 

Erbteilung, Vermächtnis), Erbvorbezug, güterrechtliche Auseinandersetzung 

oder Schenkung keine Veräusserung darstellen und somit die Fälligkeit nicht 

auslösen. 

Unabhängig von der vorliegenden Teilrevision müssen Grundeigentümerin-

nen und Grundeigentümer ab 1. Januar 2021 bei Einzonungen eine kanto-

nale Mehrwertabgabe von 20 % entrichten (vgl. Kapitel 2.2). Die Mehr-

wertabgabe von Einzonungen wird ebenfalls nach deren Rechtskraft verfügt 

und wird mit der Überbauung oder Veräusserung fällig. Die Erträge fliessen 

dabei nicht in den kommunalen Mehrwertausgleichsfonds, sondern in einen 

kantonalen Mehrwertausgleichsfonds. 

4.3 Auswirkungen für die Gemeinde 

Die vorliegende Teilrevision schafft die rechtliche Grundlage für die Ge-

meinde, um in Zukunft bei Um- oder Aufzonungen eine Mehrwertabgabe zu 

verlangen. Ebenso ermöglicht sie, dass z. B. im Rahmen von grösseren Are-

alentwicklungen weiterhin städtebauliche Verträge mit Investoren ausgehan-

delt werden können. Die Teilrevision ermöglicht entsprechend, dass sich die-

jenigen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, die von Planungs-

massnahmen profitieren, sich auch an den Folgekosten beteiligen.  

Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer beteiligen sich damit an 

der Finanzierung von Investitionen, die für eine attraktive Gemeindeentwick-

lung nötig sind. Die Mehrwertabgabe trägt entsprechend dazu bei, dass eine 

qualitätsvolle Innenentwicklung stattfinden kann. Gemäss MAV können mit 

den Erträgen aus der Mehrwertabgabe z. B. Investitionen in die Gestaltung 

des öffentlichen Raums sowie von Parks, Plätzen oder Grünanlagen finan-

ziert werden. Weiter sind Investitionen in die Verbesserung des Lokalklimas, 

die Verbesserung der Zugänglichkeit zu den Haltestellen des öffentlichen 

Verkehrs und zu öffentlichen Einrichtungen mit Rad- und Fusswegen oder in 

die Verbesserung der Bau- und Planungskultur möglich (vgl. § 42 MAV).  

Wie hoch die gesamten Erträge sind, die in den Mehrwertausgleichsfonds 

fliessen werden, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. 

Das ist erst dann möglich, wenn mehrwertabgabepflichtige Planungsmass-

nahmen vorgenommen werden. Dabei gilt zu beachten, dass die Erträge aus 

der Mehrwertabgabe nicht sofort anfallen, sondern erst bei Veräusserung 

oder Überbauung eines von einer Planungsmassnahme betroffenen Grund-

stücks. Gerade bei Aufzonungen von Gebieten mit heterogener Eigentümer-

struktur kann es sehr lange dauern, bis die Erträge anfallen, da es Grundei-

gentümerinnen und Grundeigentümern überlassen ist, ob und wann sie ein 

Grundstück überbauen bzw. veräussern.  
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Mit der Einführung einer kommunalen Mehrwertabgabe entstehen für die 

Gemeinde administrative Kosten, z.B. für die Schätzung und Bemessung der 

Mehrwerte, die Aushandlung von städtebaulichen Verträgen, die Verfügung 

der Mehrwertabgabe oder die Verwaltung des Mehrwertausgleichsfonds. Es 

ist zu erwarten, dass diese im Vergleich zu den Erträgen gering sind. Die 

Kosten können teilweise über den kommunalen Mehrwertausgleichsfonds 

gedeckt werden (vgl. § 15 Abs. 4 MAV).  

Die Politischen Gemeinden erheben im Kanton Zürich die Grundstückge-

winnsteuer. Die Mehrwertabgabe wird bei der Bemessung der Grundstück-

gewinnsteuer als anrechenbare Aufwendung abgezogen. Die doppelte Be-

lastung durch Mehrwertabgabe und Grundstückgewinnsteuer wird dadurch 

gemildert. Bei der Handänderung von Grundstücken, bei denen eine Mehr-

wertabgabe verfügt wurde, reduzieren sich für die Gemeinde die potenziel-

len Erträge aus der Grundstückgewinnsteuer. Abschätzungen zeigen, dass 

die zu erwartenden Mindererträge bei der Grundstückgewinnsteuer marginal 

sind und dass diese durch die kommunale Mehrwertabgabe mehr als kom-

pensiert werden. Dies auch deshalb, weil substanzielle Erträge zu erwarten 

sind, die jedoch zeitlich verzögert eintreffen. 

 

4.4 Auswirkungen auf den Immobilienmarkt  

Die kommunale Mehrwertabgabe führt nicht zu einer Erhöhung der Boden-

preise. Der Bodenpreis ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Nachfrage 

und Angebot. Auf der Nachfrageseite führt die Mehrwertabgabe zu keinen 

Veränderungen, denn die Zahlungsbereitschaft ist abhängig vom Gewinn, 

den eine Bauherrschaft mit einem Grundstück erzielen kann. Der Gewinn 

ergibt sich aus der Differenz zwischen den möglichen Erträgen (Vermietung 

oder Eigennutzung) und den Kosten (Entwicklungs-, Bau-, Finanzierungs-

kosten). Die Mehrwertabgabe wirkt sich weder auf die erzielbaren Erträge 

noch auf die Kosten aus. Auf der Angebotsseite reduziert die Mehrwertab-

gabe die erzielbaren Gewinne beim Verkauf eines Grundstücks leicht. Es ist 

aber nicht zu erwarten, dass dies eine Reduktion der Angebotsmenge zur 

Folge hat. 

5. Anhörung, öffentliche Auflage und kantonale Vor-

prüfung 

5.1 Kantonale Vorprüfung 

Für den kommunalen Entwurf der Teilrevision wurde die kantonale Muster-

vorlage verwendet. Die kantonale Vorprüfung erfolgte parallel zur öffentli-

chen Auflage. Im kantonalen Vorprüfungsbericht wird die Teilrevision der 

BZO als genehmigungsfähig beurteilt. Es wurde lediglich eine Bemerkung 

zum Erläuternden Bericht angebracht. 
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winnsteuer 

Keine Erhöhung 
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Kantonale Vorprü-

fung 
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5.2 Anhörung und öffentliche Auflage inkl. Einwendungen 

Die Anhörung und öffentliche Auflage gemäss §7 PBG fanden vom 18. De-

zember 2020 bis 15. Februar 2021 statt. Während der öffentlichen Auflage 

konnte sich jede und jeder zum Entwurf der Teilrevision äussern und Anträge 

zur Anpassung stellen. Zudem wurden die Nachbargemeinden und -städte 

Zürich, Adliswil und Rüschlikon sowie die Zürcher Planungsgruppe Zimmer-

berg (ZPZ) zur Stellungnahme eingeladen. Sämtliche Anträge wurden ge-

sammelt und einzeln geprüft.  

Während der Anhörung und öffentlichen Auflage gingen zwei Einwendungen 

ein. Beide forderten die Erhöhung des Abgabesatzes von 30 % auf 40 %. 

Begründet wurde dies damit, dass Um- oder Aufzonungen für die betreffen-

den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer zu hohen Mehrwerten 

führen. Gleichzeitig zögen diese Planungsmassnahmen - aufgrund des er-

möglichten Wachstums - für die Gemeinde erhebliche Folgekosten für Er-

schliessung und andere öffentliche Infrastrukturen nach sich. Durch die Ein-

führung eines möglichst hohen Mehrwertausgleichs könnten verschiedene 

Folgekosten durch den kommunalen Mehrwertausgleichsfonds statt durch 

allgemeine Steuern finanziert werden (z.B. Kompensationsmöglichkeiten 

wie Baumpflanzungen, Ausdehnung von Grünflächen etc.). Dadurch steige 

auch die Akzeptanz für notwenige Verdichtungsprojekte in der Bevölkerung. 

Der Gemeinderat erachtet einen Abgabesatz von 30 % für Kilchberg als an-

gemessen. Damit können im Zuge der geforderten Innenentwicklung wich-

tige Projekte zur Steigerung der Siedlungsqualität unterstützt werden (z.B. 

Gestaltung des öffentlichen Raums, Erstellung sozialer Infrastrukturen, Ver-

besserung des Lokalklimas oder der Zugänglichkeit zu den Haltestellen des 

öffentlichen Verkehrs). Insgesamt bietet der gewählte Abgabesatz eine 

Chance für eine qualitätsvolle Innenentwicklung, ermöglicht eine faire Ver-

teilung der Kosten bei gleichzeitig weiterhin sehr attraktiven Entwicklungs-

bedingungen für Grundeigentümer und Investoren, da sie mit dem gewählten 

Abgabesatz immer noch über 70 % des einzig aufgrund von staatlichem 

Handeln ausgelösten Planungsmehrwerts verfügen können (vgl. auch Erwä-

gungen in Kapitel 3.2). 

Die Nachbargemeinden und -städte haben keine Einwände geäussert. Die 

Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ) gab die Rückmeldung, dass sie 

sich zu den Mehrwertabgabe-Festlegungen der Bezirksgemeinden nicht 

äussert bzw. keine Anträge stellt. 

Anhörung und öf-

fentliche Auflage 

gemäss §7 PBG  

Zwei Einwendun-

gen fordern maxi-

malen Abgabesatz 

von 40%  

Gemeinderat er-

achtet Abgabesatz 

von 30 % als ange-

messen 
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